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Publikation der Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
_________________________________________________________________ 
 

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes über die Ortsbürgerge-
meinden werden hiermit die Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung 
vom 25. Juni 2021 veröffentlicht: 
 
 

A. ORTSBÜRGERGEMEINDE 

1. Genehmigung des Protokolls der a.o. Ortsbürgergemeindeversammlung vom  
 11. September 2020 

2. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom  
27. November 2020 

3. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2020 

4. Genehmigung der Erfolgsrechnung und Bilanz 2020 

 

B. EINWOHNERGEMEINDE 

1. Genehmigung des Protokolls der a.o. Einwohnergemeindeversammlung vom 
11. September 2020 

2. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom  
27. November 2020 

3. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2020 

4. Genehmigung der Kreditabrechnung «Netzverbindung Dürrenäsch – Hallwil; Fernsteuerung  
Wasserversorgung – Integration Messschacht Hallwil» 

5. Wasserlieferungsvertrag Dürrenäsch - Hallwil; Genehmigung des Gemeindevertrages 
über die Lieferung von Trink- und Brauchwasser zwischen der Einwohnergemeinde 
Dürrenäsch und der Einwohnergemeinde Hallwil 

6. Genehmigung der Erfolgsrechnung und Bilanz 2020 

7. Bevölkerungsschutzregion Lenzburg Seetal; Reorganisation ZSO; Genehmigung des 
Gemeindevertrages über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz Lenzburg Seetal per 
1. Januar 2022 

8. Fuchs-Überbauung; Zustimmung zur Umnutzung des Restaurants «Rote Leu» als Büro-  
räumlichkeiten oder Räumlichkeiten für ruhiges Kleingewerbe mit Verkaufsraum 

9. Bürgerheim Heimbetrieb; Zustimmung zur Abgeltung der durch den Verein Katzenhübel 
vorfinanzierten Investitionen für Sanierungsarbeiten im Bürgerheim mittels Einmalzahlung 
von CHF 84'400.00 (inkl. MWST) und Verzicht einer Pachtzinserhöhung während acht  
Jahren ab Pachtbeginn 
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10. Primarschulen Dürrenäsch und Leutwil; Genehmigung der Satzungen des Gemeindever-
bandes Primarschulverband Dürrenäsch-Leutwil und Beitritt per 1. Januar 2022 zu diesem  
Verband 

11. Impuls Zusammenleben aargauSüd IZ 2.0; Ablehnung Regelbetrieb «Impuls Zusammen-   
leben aargauSüd IZ 2.0» und Kostenbeteiligung von CHF 8.00 pro Einwohner  

12. Reglement für die Finanzierung von Erschliessungsanlagen vom 25. November 2005  
(Erschliessungsfinanzierungsreglement); Teilrevision (Anpassung Reglement sowie  
Wasser- und Abwassergebühren) per 1. Januar 2022 
Ablehnung des Antrages des Gemeinderates und Genehmigung des Änderungsantrages 
aus der Versammlung, wonach per 1. Januar 2022 lediglich die Verbrauchsgebühr Wasser 
(pro m3) von bisher CHF 1.60 um CHF 1.25 auf CHF 2.85 erhöht wird und die Verbrauchs-
gebühr Abwasser (pro m3) von bisher CHF 3.01 um 1.26 auf CHF 1.75 gesenkt  
wird. Alle anderen Gebühren bleiben unverändert. 

13. Wasserversorgung; Wasserreglement vom 25. November 2005; Teilrevision 
Genehmigung der Änderung des Wasserreglementes der Gemeinde Dürrenäsch vom  
25. November 2005 - Anpassung § 31 - per 1. Januar 2022 

14. Genehmigung der Gemeinderatsentschädigungen für die Amtsperiode 2022/2025 

 
 

Sämtliche Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung unterliegen dem 
fakultativen Referendum. 1/5 der Stimmberechtigten bei der Einwohnergemeinde bzw. 1/10 bei 
der Ortsbürgergemeinde kann innert 30 Tagen seit Publikation schriftlich die Urnenabstimmung 
verlangen. Formulare für ein Referendumsbegehren können bei der Gemeindekanzlei bezogen 
werden. Auf Wunsch prüft die Gemeindekanzlei den Wortlaut des Begehrens vor der Unter-
schriftensammlung. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 2. August 2021 
 
 
Dürrenäsch, 29. Juni 2021 GEMEINDERAT 
 


